
ZJur Bere  igung und Husfũührbarkeit
der Forderung des Deiblichen Dienſtjahres⸗

a8 neue Deutſchland, en wir harren, iſt m erſter Linie ein Er⸗
ziehungsproblem. chon leſe Erkenntnis, allgemein verbreitet

und n die Tat weiſer Erziehungsreformen Umgeſetzt, wäre eine wertvolle
Kriegsentſchädigung. Sie ſcheint auch ämmern. Die Jugen  ege,
insbeſondere der 1  e Schutz der ſchulentlaſſenen Jugend, ird bor⸗

ausſichtlich nach dem Kriege mehr Ver  ndni als bisher in der Offent
ichkeit finden; die Wehrkraft des Reiches ſoll durch eine 1
militäriſche Jugendvorbereitung nell grundgelegt und er werden; 6

ſich geſunde Beſtrebungen, die angeſichts der wirtſchaftlichen Auf
gaben der Friedensjahre auch dem andwer als Erziehungsfaktor eine
rhöhte Bedeutung zuerkannt wiſſen wollen; endlich ſchein man iesmal
auch die eibliche Jugend nicht vergeſſen wollen Diesmal, bisher iſt
ſie bom öffentlichen Gewiſſen leider lefm  erli behandelt worden.

In dieſen Zuſammenhang gehört auch die Forderung des weiblichen
ienſtjahres, die, noch bor wenig Jahren zUum erſten Mal
rhoben, jetzt aber, obwohl bon Fernſtehenden mit Entrüſtung abgelehnt,
mehr und mehr V den ret rnſter rwägung IA Der Schriftleiter
der konſervativen Wochenſchri „Das neule Deutſchland“ widmet ihr in den
Märznummern einen orientierenden Artikel, m dem die ber

ſchiedenſten Auffaſſungen zur Sprache ommen. Von der d  1 Zimmer⸗
iftung m Berlin⸗Zehlendorf Urde ogar ein rei bon 2000 Mark
für die beſte Bearbeitung der rage ausgeſetzt: „Wie iſt eine dem Heeres⸗
dienſt der änner entſprechende öffentliche Dienſtpfli der weiblichen Jugend
einzurichten?“ Auch die Tagespreſſe bemächtigt ſich neuerdings des Themas,
alles Zeichen, die darauf hindeuten, daß die rage bald die breitere Offent
ichkeit beſchäftigen ird Und das tut not, denn das Ziel iſt noch ſo
unklar, die nit  en ind noch ſo berworren und widerſprechend, die
Forderungen ſo grundverſchieden, zum eil geradezu uferlos und utopiſch,
daß ſie auch dem Berechtigten, das in der Idee des weiblichen Dienſtjahres
iegt, ei verhängnisvoll werden können
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Ein Beweis, wie ſehr die Auffaſſungen über Zweck und Weſen des
weiblichen Dienſtjahres zur Zeit noch auseinander gehen, iſt der Verſuch,
es mit dem Frauenſtimmrecht verknüpfen. Von anderer eite ird das
Problem in den weiteren Rahmen des allgemeinen Mädchenſchulweſens
hineingeſtellt, was Grabowsky billigt mit der Begründung, daß die geſamte
Erziehung der weiblichen Jugend zur rage ſtehe Für die äußere Organi⸗
ſation des weiblichen Dienſtjahres ird hie und da eine ſtark militäriſche
Form befürworte Wie der junge Mann ſoll auch das ädchen in einem
geſetzlich feſtzulegenden er in die Stammrolle eingetragen, für auglich
oder untauglich erklärt, zurückgeſtellt oder eingezogen werden. letzteren
Falle rückt es beſtimmten Tage in die Mädchenkaſerne, ird uniformiert,
vereidigt, beſichtigt, treibt ſ

edi Gymnaſtik, hat und Parole,
alles wie bei den etruten Auch über den Zweck des weiblichen Dienſt⸗
jahres beſteht keine UÜbereinſtimmung. ald ird der ormale Zweck im
Sinne einer allgemeinen Erziehung zur Arbeit, Einordnung und ſtaats⸗
bürgerlichen Geſinnung in den Vordergrun geſchoben, bald mehr Gewicht
auf die Praxis gelegt Die Praktiker gehen aber wieder imn verſchiedene
Richtungen auseinander. Vielfach ird eine öffentliche ienſtleiſtung im
eigentlichen Sinne bertreten. Die in der Kranken und Kinderpflege, Haus⸗
und Handarbeit, im üchen⸗ oder Bürodienſt ausgebildeten ädchen en
den öffentlichen nuſtalten, Kaſernen, Krankenhäuſern, Heil⸗ und
ſtätten uſw zur Verfügung geſtellt werden, wobei entweder eine allgemeine
Ausbildung oder eine behördliche Zuteilung den verſchiedenen Fächern
oder freie Wahl empfohlen ird Andere ordern die Einführung des
weiblichen Dienſtjahres, den dringenden Bedarf geſchulten Kräften
für die öffentliche Wohlfahrt, für Caritas Und Fürſorge im weiteſten Um⸗
ange, bor allem auch, durch die ngſten Erfahrungen, für den
weitverzweigten Frauendienſt m Kriegszeiten, ecken, wobei dann bei
Kriegsausbruch —  n eine obilmachung der Frauenwelt wie der Männerwelt
gedacht iſt ieder andere halten die Einführung des weiblichen Dienſt⸗
jahres zur Steigerung der allgemeinen Erwerbsfähigkeit der weiblichen
Jugend für ringend notwendig. Hinſichtlich des mfanges ird durchweg
die allgemeine elbliche Dienſtpflicht gefordert mit einer der Berechtigung
zum einjährigen ien entſprechenden Privilegierung der ſtudierenden
weiblichen Jugend

Dieſer Urze Überblick genügt, die Behauptung, daß die heutige
Erörterung des weiblichen Dienſtjahres noch vielfach ungeklärt Uund ber⸗
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orren ſei, 10 utopiſches Gepräge rage, rechtfertigen. Es ergibt ſich
auch ohne weiteres, daß kein der eingeſchlagenen Wege vor nüch
terner Kritik beſtehen kann

„Weibliches Dienſtjahr und Frauenſtimmrecht“ iſt offenbar eine ganz
willkürliche Verbindung elde aben ſo miteinander
ſchaffen wie männliche Dienſtpflicht und Männerſtimmrecht Staaten
denen keine militäriſche Dienſtpflicht beſteht betrachten nichtsdeſtoweniger
das maännliche Stimmrecht als eine ſelbſtverſtändliche Einrichtung, Und
andere Staaten, die das Frauenſtimmrecht einführten ſind der rage
des weiblichen Dienſtjahres noch ſo eit wie wir me innige
Beziehung beſteht dagegen wiſchen der Forderung des weiblichen Dienſt
jahres und der Mädchenſchulreform denn arüber herrſcht allſeitige Über⸗
einſtimmung, daß das weibliche Dienſtjahr als Krone und praktiſcher Ab⸗

der öffentlichen Mädchenerziehung denken iſt Das weibliche
Dienſtjahr erhält ſich zum allgemeinen Mädchenſchulweſen ähnlich wie die
maͤnnliche Dienſtpflicht zur militäriſchen Jugendvorbereitung Die Reform
der Mädchenvolksſchule Uund bor allem der Mädchenpflichtfortbildungsſchule
hat aher darin zu beſtehen, auf das elbliche Dienſtjahr vorzubereiten
etztere aber rag richtig verſtanden und ausgebaut ſeinen Wert und
ſeine Notwendigkeit ſich Ja eS iſt für die Reform der enſchule
bon rößter Bedeutung, daß zuer über ihr nächſtes Ziel das elbliche
Dienſtjahr volle arhei geſchaffe werde Wenn teſe beſteht rgeben
ſich die entſprechenden Forderungen für den Neubau der Mädchenerziehung
bon ſelbſt Es dürfte demnach auch der arhei mehr edient ſein enn
elde Fragen orläufig wenigſtens auseinander gehalten werden aher
ziehen auch wir dieſen Weg bor

Um Weſen und Zweck des weiblichen Dienſtjahres erkennen Und
über ſeine Berechtigung oder gar Notwendigkeit ins Qare kommen iſt
em erglei mit der männlichen Dienſtpflicht naheliegend Wir ſtehen
eute alle auf dem oden der allgemeinen Wehrpflicht Die Verteidigung
des Vaterlande mit der Waffe iſt die allgemeinſte der geſamten
männlichen Bevölkerung leſe Verteidigung ſetzt aber Unter den modernen
Verhältniſſen Fähigkeiten boraus die nur durch Quernde Und ausſchließ
iche Schulung und Übung erworben werden können leſe Erkenntnis

für unabſehbare Zeit notwendig zur Forderung der Dienſtpflicht
ihrer eutigen Geſtalt Weil die nationale Sicherheit ohne die Wehr

fähigkeit der geſamten dienſttauglichen männlichen Bevölkerung nicht
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gewährleiſtet iſt, kann und muß leſe zur V  ung ihrer militäriſchen
Dienſtpflicht genötigt werden. Es erhebt ſich aher die rage Hat a u
die e Be  erung In ihrer Geſamtheit dem all⸗
gemeinen Dienſte bon ſolcher Wichtigkeit z u leiſten,
daß die Befähigung dazu, wenn ſie anders nicht geſi

r
er  eint, In ihrer Jugend erzwungen werden kann und
muß? Das iſt die Kernfrage, ohne deren überzeugende und zwingende
ejahung die rage Und Forderung einer allgemeinen weiblichen
Dienſtpflicht in der Luft ng Wird dieſer Beweis aber rbracht, ſo iſt
das eibliche Dienſtjahr in irgend einer orm Ugleich als eine Unbeſtreit⸗
bare Notwendigkeit erwieſen.

Und dieſer Nachweis läßt ſich grundſätzlich erbringen. Wo möglich
noch iger für das allgemeine Wohl als die Wehrfähigkeit der männ⸗
en Bevölkerung iſt die allſeitige Tüchtigkeit des weiblichen Volksteils
für ſeinen Mutter⸗— Uund Hausfrauenberuf. Nun iſt aber ohne jeden Zweifel
die Vorbereitung Uund Befähigung eines großen, vielleicht de größten Teiles
der reiferen weiblichen Jugend V dieſen wichtigen Ufgaben Im Dienſte
des Volksganzen, ihrem Mutter⸗— Und Hausfrauenberuf, gegenwärtig
eine ſehr ungenügende Der ſchlagendſte Beweis ſind die großen und
bedenklichen Schäden, denen die heutige Familie eidet, 10 ihre rohende
Auflöſung und Entartung. Wohnungsbarbarei Uund infolgedeſſen Unter⸗—
gang des Heimſinnes, nwirtſchaftlichkeit des Haushaltes Uund aher trotz
höheren Einkommen vielfach Not, Unkenntnis der Kinderpflege und Aher
die trotz Minderung m den letzten Jahrzehnten noch immer erſchreckend,
in einigen Landesteilen im erglei den meiſten übrigen Ländern
geradezu einlich hohe Säuglingsſterblichkeit, Unwiſſenhei in den elemen⸗
arſten Regeln der rationellen Ernährung und der Hygiene überhaupt,
eshalb ſcher Rückgang der Bevölkerung, der ſich reilich nicht mit den
mehr oder weniger wi  rlichen Maßen der Militärtauglichkeit meſſen läßt,
ſich aber beim ſtädtiſchen Nacherſatz während des Krieges eutlich ge⸗
zeig hat Alles folgenſchwere Volksübel N des ortes ſchlimmſter Be⸗
deutung. Zwar tragen die großen ſozialen Mißſtände unſerer wirtſchaft⸗
en Entwicklung, vor allem Wohnungselend Und Frauenarbeit, ſchwere

dieſem drohenden Niedergang der Unteren Volksſchichten, die
entſcheidende Urſache iſt und bleibt aber die Unfä  igkeit der Utter und
Hausfrau; denn wO ieſe nicht altet, treten trotz alledem die erwähnten
Übel nicht oder doch nicht in dem Maße in die Erſcheinung. Ein lehr⸗
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reicher Fingerzeig, daß ohne die Vernachläſſigung anderer ſozialer Reformen
die Abhilfe doch in erſter Linie durch ſorgfältige Erziehung und Bildung
der werdenden F  en  d zur Mütterlichkeit anzuſtreben iſt Dazu
bedürfen wir aber Unter den eutigen Verhältniſſen eines Zwanges, der
die geſamte elbliche Jugend erfaßt und der m Anbetracht des mfanges
der erforderlichen Fertigkeiten für einen beträchtlichen eil über die Fortbil⸗
dungsſchule hinausgehen muß, wir edürfen in irgend einer Form eines
weiblichen Dienſtjahres.

So allein werden Zweck und ere tigung der Idee des weiblichen
Dienſtjahres erſichtlich. Es kann unmöglich, wie *2 jung N einer ar⸗
legung erſucht wurde, die auch die atholiſche re ur  ief, als eine
Gegenleiſtung gefordert werden, die der weiblichen Jugend für ihr fort
ſchreitende Eindringen in Männerberufe auferlegt werden ſoll Seine Idee
iſt vielmehr aus der Not der Zeit geboren, und 18 mehr dieſe Not, die Ent⸗
mütterlichung der eu  en Frauenwelt, m ihrer wahren Geſtalt und in
ihren verhängnisvollen Wirkungen rkannt wird, deſto mehr ird der Ruf
nach ihm zunehmen, bis ihm m irgend einer Form Genüge geſchehen iſt.
Kein rein formaler Zweck, ſo begrüßenswert als erzieheriſcher Begleit⸗
erfolg ſein mag, kann uns aus dieſer Rot befreien. Die Praxis iſt alles,
die echt volkstümliche, die leinen und kleinſten Verhältniſſe berückſichtigende
Praxis Es kann ſich auch zunächſt nicht eine allgemeine Hebung der
weiblichen Erwerbsfähigkeit andeln, die, ſo ſozial berechtigt und ſegens⸗
reich ſie auch im einzelnen Falle ſein mag, doch hinter der notwendigen
Ertüchtigung zum natürlichen Frauenberu zurücktreten muß leſe Mah
nung ſcheint eute, die Bedeutung des Erwerbberufes der weiblichen
Jugend, der für die übergroße ehrza doch nur ein Durchgangsſtadium
iſt, im erglei zUum künftigen Hauptberufe übertrieben werden be⸗
ginnt, doppelt N ſein. Ebenſowenig kann eS die vornehmliche
Aufgabe der weiblichen Dien icht ſein, die immer reichlicher Und ring
er angeforderten und benötigten freiwilligen Hi

＋

e für unſer
Wohlfahrits und Fürſorgeweſen ſtellen Das ieße, die Maſſe
Zwecken erziehen wollen, denen ſie doch nie dienen ird Uund dienen kann,
enen ſie vielmehr in aller Zukunft als Objekt gegenüberſtehen ird
Die freiwillige oziale und caritative Betätigung im Dienſte des Ganzen
und der Organiſationen ird immer ein Ehren⸗ und Vorrecht der gebil⸗
eten und geſellſchaftlich er ehenden Klaſſen bleiben, und die ötigen
Kräfte werden nach wie vor Nur dadurch gewinnen ſein, daß V
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dieſen Schichten teſere religiöſes mpfinden und elleres ſoziales er⸗
ſtändnis geweckt ird Endlich bleibt auch für eine Verwendung nach
beſonderer egabung oder für eine Betätigung nach Neigung während des
weiblichen Dienſtjahres kein Raum. Ziel und Pflichtenkreis während des
Dienſtjahres ſind für die geſamte eibliche Jugend dieſelben en  rechen
den Fähigkeiten, die das gemeinſame Wohl von allen ordern hat,
eifrige, gründliche, umfaſſende, praktiſche Vorbereitung auf den
Mutter und Hausfrauenberuf in ſeinem ganzen Umfange Qmi
iſt auch der weiblichen Kriegshilfe eſten edient, denn ein Frauentum,
das aus tigen Müttern und Frauen Uund richtig erzogenen Töchtern
beſteht, ird auch V Kriegszeiten nie verſagen.

So aufgefaßt, iſt das eibliche Dienſtjahr, bon ogleich beſprechenden
Einſchränkungen abgeſehen, demnach nicht nur berechtigt, ondern eine Uun⸗

Zweckmäßig ein⸗beſtreitbare und immer dringlichere Notwendigkeit.
gerichtet, rde es einen unermeßlichen egen über das olk
ausgießen und unſere größere Zukunft einem 9 Teil ſicherſtellen.
Dazu iſt reilich zunächſt unerläßlich, daß an der Schlagworte,
die man jetzt als praktiſche Forderungen auszugeben beliebt, eine ruhige,
achliche, allem Phantaſtiſchen bholde Überlegung rete Nur ſo kann
dem wertvollen Kern, der V der Forderung des weiblichen Dienſtjahres
ſteckt, der Weg zur Verwirklichung geebnet werden, und das ird noch

allen
Den enkbar ſchlechteſten ien leiſtet man der Sache, eine irgend⸗

wie ge  E Militariſierung des weiblichen Dienſtjahres vertreten
ird Sie bor allem iſt mehr als irgend geeignet, den edanten

Sie irddes weiblichen Dienſtjahres geradezu in Verruf bringen.
auch gerade bon der eite gefordert, die durch übertriebene etonung der
Körperertüchtigung in zudem gänzlich unweiblichen und volksfremden Formen
an der Arbeit iſt, Unſere Mädchenerziehung auf überhaupt falſche Bahnen
3 drängen leſe Richtung, die vbon tieferer rfaſſung des weiblichen.f— —7714 Æ t
Dienſtjahres entfern iſt, wird aher auch geſunden Sinne der Be
völkerung rettungslos ſcheitern. Die Kaſernierung der weiblichen Jugend
iſt rigens allein bom geldlichen Standpunkt chon ausgeſchloſſen. Als
grundſé

1

E Entführung des Mädchens aus der Familie Gre ſie, päd⸗
gogiſch betrachtet, ollends der ung  1  e Weg, der für die Erziehung
zur Mütterlichkeit, dem einzigen nachweisbaren lele des weiblichen Dienſt⸗
jahres, eingeſchlagen werden könnte aher ITde die ewegung für die

erereeeeerennrn., etk
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Einführung der weiblichen Dienſtpflicht gefördert, enn jede Art
bon Militariſierung einmütig Uund entſchieden bon Beginn abgelehnt würde;
denn die erſte Forderung, die rhoben werden muß, iſt die, daß das weib⸗
iche Dienſtjahr nicht als ein oberflächlicher Abklatſch der männlichen Dienſt⸗

bor die Offentlichkeit rete, ondern in ſeiner ganzen Art dem weib⸗
en eſen auf das ſorgſamſte Rechnung

Genau ſo erfe ſich, bom ſozialen andpunkte aus betrachtet,
eine elbliche Dienſtpfli uim eigentli  en Sinne heraus. Der Ge⸗
anke, die Tätigkeit der ädchen während des Dienſtjahres dem Ganzen
Unmtittelbar dienſtbar machen, hat nur auf den erſten lick Be⸗
echendes. Seine ernſtliche Uund allgemeine Dur  rung Gdre in Wirk⸗
ichkeit ein wahres Verhängnis für die auf erdien angewieſene Frauen⸗
welt Denn dadurch würden ezahlte Kräfte maſſenhaft bon einem Über⸗
ngebot Unbezahlter verdrängt, zahlloſen bedürftigen ädchen Und Frauen
dre die Erwerbsmöglichkeit 9  L und weite Gebiete der Frauenarbeit
ren einem Staatsmonopol ſchlimmſter Art rklärt Dazu aben wir
aber nach dem Kriege, der die d  en der zum Erwerb gezwungenen
ädchen, Frauen und itwen noch beträchtlich ermehr hat, weniger
run denn je Demgegenüber hat es gar keinen Sinn, enn behauptet
wird, das eibliche Dienſtjahr Urde dem Arbeitsmarkte bon vornherein
eine ganz veränderte Grundlage geben Dieſe Anderung könnte nur darin
beſtehen, daß die durch dienſtp

ichtige Kräfte bon ihrem Ureigenen Gebiet
verdrängten Frauen en  eder der Induſtrie zuſtrömen oder der allerdings
geſteigerten öffentlichen Wohlfahrtspflege zur Laſt allen, das eine
ebenſo unerwünſcht iſt wie das andere. Zuzugeben iſt einzig, daß durch
eine 1 Organiſierung des weiblichen Dienſtjahres auch eine betr
Anzahl bon bezahlten Stellen neu entſtände, ohne daß jedo dadurch ein
auch nur entfernter Usglei herbeigeführt würde, zuma da die große
Maſſe der Erwerbstätigen für leſe Beamtinnenſtellen nicht In Betracht
käme Die Heranziehung der dienſtpflichtigen ädchen öffentlichen
Dienſten e. ſich aher Unter jeder Rückſicht als durchaus undurchführbar
heraus, ſo ehr ſie an und für ſich die Finanzierung des weiblichen len  —
jahres erleichtern Tde

ogar die Loſung einer allgemeinen weiblichen Dienſtpflicht ſtellt
ſich im der obigen Ausführungen als eine unbegründete und über⸗
el Forderung dar. Auch hier ieg eine lelleit unbewußte Übertragung
des Gedankens der allgemeinen männlichen Wehrpflicht auf das weibliche
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Geſchle bor. Die männliche Die  1 iſt mit allgemein, eil
ohne ſie niemand im gegebenen er jene Wehrtüchtigkeit nachweiſen
kann, die vbon den militäriſchen ehörden gefordert werden muß Jeden⸗
falls iſt aus Gründen der ehrzu eine gemeinſame, dauernde und

Dieſer Gedankengang, der diegleichmäßige Ausbildung unabwei  Qr.
Einführung der allgemeinen männlichen Dienſtpfli rechtfertigt, läßt ſich
aber nicht ohne weiteres auf das eibliche übertragen. Zweck
und Notwendigkeit des weiblichen Dienſtjahres rgeben ſich einzig aus der

einer rechtzeitigen und gründlichen Vorbereitung der Jugend auf
ihren zukünftigen Utter⸗ und Hausfrauenberuf. leſe Vorbereitung ird
aber trotz aller ſozialen Schäden noch immer in zahlloſen en von der
Familie geboten. Hier iſt ＋2 die Utter, die Tochter, ſehr oft auch
die erwerbstätige, allen Hausarbeiten heranzieht Und ra mit all

leſe Familienſchule iſt eineihren zukünftigen Pflichten ertrau acht
eibliche Dienſtpflicht, mit der keine andere den erglei Ushält Um
wie viel weiſer Unſere Altvordern, bei denen leſe kaum erſetzliche
Mutterſchule die ege bildete; ſie rau  en ſich nicht über ein weibliches
Dienſtjahr außer der Familie, das im beſten Falle einen notdürftigen
Erſatz darſtellt, den Kopf zerbrechen. Ein weiterer ſtarker Prozentſatz
der reiferen weiblichen Jugend, die Dienſtmädchen, iſt nicht nur der

Für ieſeHausarbeiten kundig, ondern übt ſie berufsmäßig aus
beiden Klaſſen iſt demnach das weibliche Dienſtjahr zum eil en⸗
an Es ergibt ſich überhaupt als leitender Grundſatz
ädchen, das nicht den Nachweis erbringen kann, da ß
eS In der Familie, d Urch ſeinen eLr u oder d urch den
erfolgreichen einer hauswirtſchaftlichen Schule
für den Utter⸗ Uund Hausfrauenberu genügen vorbe  2  2
reitet iſt‚ hat ſich einer entſprechenden Ausbildung zwangs  1
weiſe unterziehen. Der Befähigungsnachweis muß von

jedem ädchen In einem geſe feſtzulegenden eL vor
einer öf Prüfungskommiſſion rbracht werden.
Bei dieſem Befähigungsnachweis ebenſo großes Gewicht auf mütter⸗

en Uund Können wie auf hauswirtſchaftliche Kenntniſſe
und Fertigkeiten gelegt werden, da erſtere Geſundheitskunde, Kinder⸗
und Krankenpflege ſehr oft auch den Hau  ern Und Dienſtmädchen
faſt ganz abgehen. Die wei Dienſtpflicht eſtände dem⸗
nach darin, daß 1e  E ädchen, das dieſen Nachweis un
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einem beſtimmten eLr nicht erbringen ann, geeigneten
ribaten oder öffentlichen Einrichtungen zUr praktiſchen
Ausbildung überwieſen wird, enn es ami dem Erwerbs⸗
eben auf eine gewiſſe Zeit 9 werden leſe öffentlichen
Einrichtungen ren lellei als kleine auswirtſchaftliche Halbinternate

enken, die wo möglich ohnorte der ädchen einzurichten ren
und leſe abends in ihre Familien entlaſſen hätten, und mit denen
die rtliche Säuglingsfürſorge und einige Krankenpflege verbinden wäre.

Für die praktiſche Ausführung ſelbſtverſtändlich mahn die finanzielle
eite der rage aller Vorſicht Es hat keinen Zweck, Rieſenprojekte,
die Rieſenſummen verſchlingen, mit der Verſicherung befürworten, daß
das angelegte Kapital durch die auswirt  aftliche Tätigkeit der zu⸗
künftigen Hausfrauen eichlich verzinſen erde. Die Rieſenſummen ſtehen
eben nicht zur Verfügung, nach dem Kriege weniger denn je, und die Auf
faſſung der maßgebenden Kreiſe vom Ernſte des roblem iſt noch nicht
derart, daß ihnen jene Verzinſung enügte. Die hier vorgeſchlagene egelung
des weiblichen Dienſtjahres dürfte rigens Ql finanziellen Schwierigkeiten
kaum ſcheitern. Die eibliche Pflichtfortbildungsſchule ird über kurz
oder lang doch allgemein eingeführt Zwei ürften für ſie enügen.
Beſinnt ſich ieſe Mädchenfortbildungsſchule ernſtli auf ihre eigentlichen
Ufgaben und gibt man ihr einen recht praktiſchen in  ag, ſo bedarf

für egenden, das volksſchulentlaſſene ädchen in der
Familie leibt, weiterer Veranſtaltungen nicht, zuma enn ihm nach dem
1 aus der Fortbildungsſchule noch zwei weitere ahre zur Vervoll—
ſtändigung ſeines hauswirtſchaftlichen Könnens gelaſſen werden. 0  E  e
gilt für die Töchter des Mittelſtandes und die erinnen der höheren
Lehranſtalten, die auch die mütterliche und auswirtſchaftliche Ausbildung
wahrzunehmen aben Des weiteren entfallen viele ädchen, die dem
Dienſtbotenberu zuwenden. leſe alle werden, enn ihnen Gelegenheit
zur Aneignung des erlichen Wiſſens und Könnens egeben wird, den
auswirtſchaftlichen Befähigungsnachweis, der in der ege wohl nach dem
bollendeten achtzehnten ahre, für die erinnen höherer erſchulen
nach Abſolvierung der Anſtalt, abzulegen wäre, erbringen können und
aben ami ihrer öffentlichen Dienſtpfli genügt Anders die vielen Jugend⸗
ichen, die aus der Volksſchule Uunmittelbar m einen familienfremden Er⸗
werbsberuf übertreten, der ihre Zeit mi Anſpruch nimmt, die Fabrik⸗
arbeiterinnen, Lehrmädchen, Ladnerinnen, kaufmänniſchen Gehilfinnen uſw
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Gerade bei dieſen Kategorien, deren Zahl ſtändig ieg die mütter⸗
iche und auswirtſchaftliche Ausbildung durchweg ſo ſehr im 0  L daß
auch die zweijährige ortbildungsſchule allein keine ausreichende Abhilfe
bieten kann Sie müßten aher, enn etwa nötig, nach Vollendung des

achtzehnten Jahres Im Intereſſe des Ganzen gezwungen werden, dem Er⸗
werbsberuf eine eitlang entſagen, und ſich ausſchließlich der öffentlichen
oder privaten Vorbereitung auf ihren zukünftigen Hauptberuf als Utter
und ausfrau widmen, enn ſie es nicht vorgezogen aben, bis
ahin die geſetzli vorzuſchreibenden Fähigkeiten onſtwie anzueignen, was

ſehr viele, dem Erwerbsleben nicht entriſſen werden, ohne Zweifel
tun werden ädchen, die vorher heiraten, ohne den hausmütterlichen
Befähigungsnachweis erbringen können, müßten innerhalb einer gewiſſen
Zeit Unter geſetzlicher Strafe dazu angehalten werden

Die Zahl der wirklich dienſtpflichtigen ädchen ird demnach bei
weitem geringer ſein, als eS zunächſt cheinen könnte Für dieſe darf
aber auch die zeitweilige Einſtellung des Erwerbsberufes keine weiteren
edenken erregen, da für das allgemeine Wohl viel auf dem Spiele
ſteht Wenn der Weltkrieg wirklich bewieſen hat, daß das eutſche olk
bei weitem reicher iſt, als man vermutete, dann ird die wichtige nationale
Forderung des weiblichen Dienſtjahres In ſolch bedingter Uund maß
boller Form auch nicht Am Koſtenpun ſcheitern dürfen Zuſammen⸗
liegende Gemeinden können die notwendigen auswirtſchaftlichen Halb⸗
internate mit bon Landes Und Kreiszuſchüſſen, die angeſichts der
gewaltigen ummen, man für männliche Jugen  ege ewilligt
hat, unmöͤgli verweigert werden önnen, gemeinſam ründen. Aber auch
m größeren Städten und ſtarkbevölkerten Induſtriebezirken, wo die Frage
hrennender iſt, können die erforderlichen gr  eren Uummen bei der eiſtungs⸗
fähigkeit dieſer Gemeinweſen kein ernſtliches Hindernis ilden, falls der
Wert auswirtſchaftlicher Tüchtigkeit der jugendlichen Erwerbstätigen nur

einigermaßen richtig eingeſchätzt wird. Übrigens würden die Klaſſen,
eren Töchtern die auswirtſchaftlichen Einrichtungen gute kommen,
auch Steuerzuſchlägen für dieſen Zweck bereit erklären; denn „der Ruf
nach dem weiblichen Dienſtjahr entſtammt“, wie Marie Freiin irbach
richtig emerkt, „Qaus den Unteren Schichten der Bevölkerung angeſichts des
Elendes, in da der angel M wir  aftlichen Kenntniſſen bei der Frau
die Familie immer wieder ſtürzt.“ ! Die finanziellen Schwierigkeiten

Jugendpflege, ahrg 1914/15, 131 ünchen, Verlag Leohaus
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rauchen trotz alledem nicht unterſchätzt werden, ugleich aber moͤge
auch hier der Hinweis nicht unterbleiben, daß Unſer Schulweſen haupt⸗
ſächlich durch das aatliche Schulmonopo ſo berteuert ird und
darum durch weitgehende Unterri  tsfreihei die hauswirtſchaft⸗
iche Ausbildung der ädchen ganz erhebli verbilligt werden könnte

Erſt nach der Niederſchrift dieſer Ausführungen gewahrte ich, daß die
hier empfohlene Einführung des weiblichen Dienſtjahres V der Hauptſache
auch auf dem katholi  en Kriegsfrauentage 31 Mai in Frank⸗
Urt bon Frau Bachem⸗

ieger Unter allgemeinem Beifall vertreten
wurde. Die dort gepflogene Usſprache, die Auffaſſung der katho⸗
liſchen Frauenorganiſationen Deu  an wiedergab, dürfte für die
Verwirklichung der ache nicht ohne Bedeutung bleiben, zuma enn die
katholiſchen Frauenver  nde das Ziel, das ſich nunmehr klarer aus dem
ebe phantaſtiſcher rojekte abzuheben beginnt, nicht mehr aus dem Auge
verlieren. Anderwärts ird e8 reilich auch viele geben, die hier
vorgeſchlagene Löſung als eine Verwäſſerung der weiblichen Dienſtpfli
ablehnen en lauben Trotzdem aber ürfte, den Maßſtäben der
Berechtigung und rbarkeit gemeſſen, dieſer oder einer nlichen
Form allein die Zukunft gehören. me iſt jedenfalls gewi die nun
einmal aufgerollte rage des weiblichen Dienſtjahres darf nicht mehr zur
Ruhe kommen, bis ſie eine befriedigende Löſung gefunden hat Sie iſt
für den Auf und Ausbau des Deu  an  L enn überhaupt
eine Zukunft aben ſoll, eine der ernſteſten, wichtigſten und folgenſchwerſten.
Es iſt und bleibt nun einmal wahr, was Hedwig Dransfeld m
klaſſiſcher nhei ſagt

Wohl mag der Mann die großen Zeiten bauen,
Doch bb ET Steine Trm mit ſtarker Hand
Weh, enn das elb ſie 9  en nicht erban
ESs ſteigt und ein Volk mit ſeinen Frauen.

eter Saedler


